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Bericht 
des Unterrichtsausschusses 

über die Regierungsvorlage (36 der Beilagen): 
;Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisa
tionsgesetz geändert wird (6. Schulorganisa-

tionsgesetz-Novelle) . 

Am 26. Juni 1979 wurde Idie gegenständliche 
Regierungsvorlage, die unter anderem die über
fiihr:ung Ides Schulversuches "Polytechn~scher 
Lehrlgang" in das nonffii:l!le Schu1wesen zum Ge
!;'ensnand hat 'sowie eine Verlängerung des Schul
v,erwchszeitfl:l!Umes nür die übrigen Schulversuche 
UJtn weitere zwei Jahre vorsieht und außerdem 
eine weitere Sistierung der A,ufn,ahmspr,üf'U11Jg und 
des 13. Schuljahres beinhaltet, im Nationalrat 
eingebracht und dem Untellr:ich1Js·ausschuß zur 
weiteren Behandlung zugewiesen. 

Diese Voruage untel1liegt den Ib.esonlder,en 
Beschlußerfordernissen des Art. 14 Abs. 10 B-VG. 

Der Unterr,ichtsaus,schuß hat die g,egenständ
liehe Regierungsvofllalge erstmalLs in seiner Sitzung 
am 3. Oktober 1979 in Verhandlul1ig gezogen. 
Atls BerichtJer:stJatter im Ausschuß fungierte der 
Albgeordnete Dr. S t i p p e 1. Nach einer De
batte,a,n Ider sich Idie Abgeol1dneten W 0 1 f, 
Dr. S eh n eH, P 'e t e r, Ottilie R 0 c ,h u s, 
der Ausschußobm'ann A:bg,eol1dneter Dipl.-Ing. 
Dr. Lei t ne r und der Bundesminister für 
Unterricht.ll1itrd Kunst Dr. Si n 0 wa tz Ibetei
ligten, ""urde einsümmig be~cb!10ssen, . zur wei
teren Behandlung dieser Materie einen Unter,aus
schußeinlZusetzen, dem von der Sozi,alistischen 
Partei österreichs ,die Abgeordneten Edith. D 0-
bes b er Ig e r, EI me c k ,e r, Dr. Bilde 
H law li ce k, Dr; Sehne I J und Dr. S t i p
pe 1, von der Osterreichischen Vdtks:partei die 
A:btgeordneten Dipl.-lng.'Dr. Lei t ne r, Ottiilie 
Roch,us, Dr. Schüss 'el u11Id Wolf sowie 
,"on der Freiheitlichen P,artei Österreichs der Ab
geol1dnete Pet e r ang,ehörten. 

Dieser Unterausschuß beschäftigte s,ich in ins
gesamt vier Sitzungen mit dem gegenständlichen 
Verh'andlungsthema. über das Ergebnis seiner 

Arbeiten berichtete ,er sodann in der Sitzung 
des Unterrichtsausschmses am 11. März 1980. 
An ,der sich ,an den Bericht des Untel1ausschusses 
anschließenden Debatte beteiligten sich die Abge
ol'ldneten W {) 1 f, Dr. S c:h n eIl, Dr. 
S c h ü 's '5 e 1 sowie :der Arusschußdbmann Ah
geol'ldneter Dipl.-Lng. Dr. Lei t ill e rundder 
B,unidesmin.ister für Unterricht rund Kun$t Dr. 
Si n 0 w·a t z. Von den Aihg,eor:dneten Dr. 
Sc h n eIl rund Dipl.-Lng. Dr. Le i t n e r wurde 
ein gemeins:amer umf.assender A:bä11lderungJsantrag 
zur Regierun~svorIaige eingelbr,acht. Weiters legten 
die AbgeoI1dneten Dr. Sc h n eIl <U11Id Dipl.-Ing. 
Dr.L ei tn e r drei ,gemeinsame Entschließungs
anträge vor. Auch vom A:bgeordneten Pet e r 
wurlde ein 'Entschließungs'antl'lag ein!;,elbracht. 

oB.ei der Aibstimmung wurlde der Gesetzent'wum 
in der diesem Bericht heigedruckten Fassung 
runt,er iBefÜckJsich:ergung des erwälhnten Abände
rungs'antrag,es tei1s ein:stimm~g, teils mit Stim
menmehrheit anlgenommen. 

Die iEnts,chließungsanträlge Ider Abgeordneten 
Dr. S c h n.e 11 und Dipl.-Ilng. Dr. Lei t ner 
fanden· ,die Zustimrnung der Ausschußmehrheit; 
,der BntJschließungSiantrag des Aibgeol'ldneten 
P e te r hingegen fand keine 'Ann'ahme. 

Weit'eflS l1iaJhm der Unterrichtsausschuß die fol
genden Formulierungen 1m AJUs-schußbericht 
mehrheitlich zur Kenntni,s: 

Zum Fr,emldspr,achenunterricht: 

"Seitens des UnterrichtsaussmuSoses wunde die 
Fmge eingehend geprüft, lOb die lebe11lde' Fremd~ 
spmche für ,aUe Schüler des Polytechnischen 
Lehrg,anges Ialls PflichtigegenSouand eiIllgeführt wer
den soLl. Im HinJblick damuf, daß 'zumindest ein 
Teil jener SchiiJl.er, die vom Zweiten Klassenzug 
der Hauptschule oder von der VOllksschulober
stufe in den PiOlytechnischen Lehllgang UDertreten, 
keinen Frerrt,dspnachenunterricht hatte, wurde von 
einer dieslbezüglichen Aruder'lLIlig der Re,giel1ungs
vorLage Abstand genommen. Unbesch:adet des-sen 
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273 der Beitagen 

ist der Unter,richts'ausschuß der Auffassung, daß 
die Vorkehrungen für die Einführung des FFemd
spl1achenunterrichtes .als Pflichtgege!llSt'a;.nd für den 
Pflichtsclw]bereich und den den Berufsschulen 
vel1gleichiharen flachsch·uJen getroffen werden 
sollten." 

Zur übertraguilig rder Ergehnisse der Sclwlver
suche in da:s R'egdschullwesen: 

"Die Schu'lv.ersuche im Bereich Ider Schulen der 
Zehn- ibis Vierzehnjährigen weisen pDsitive Er
gehnisseauf. Damit k .. nn die Schu:lversuchsphase 
aIs abgeschlDssen gelten. Die El1g'elbni'SlSe hilden 
ei,ne geeignete GrundLage für eine politi:sch:e Ent
sche~durug bei der ülbertl1aJgung der Schul versuche 
in das Regelschulwesen. 

Die Schulversuche im B'ereich der Sclwlen der 
Zehn- his Vierzehnjährigen ~ollen Ibis zum SchUlI
jahr 1982/83 an den besteheruden Ver,such.ssoand
o.rten weiter.geführt werden, rum den notwen
digen Zeitraum für parLamentiarlische Verhand
lungen sicherzustellen und um die Kontinuität 
,der Unterrichtsarfueit IZlU ge;w~hrleisten." 

Zu den KLa'ssenschiiIel"zahlen: 
"Das SchulDrg'ani~atiDn'Sg.esetfZ sieht im Regd

fan .eine KlLas'senschrülerhöchstzahl 'von J6 uilid eine 

Remplbauer 

BeriCh~erstatter 

.ßunde~gesetz vom XXXXXXXXXX, 
11litde11ldas S,chulorganisationsgese.tz ·ge
änder,t wi,r.d '(6. Schulorganisationsgesetz-

Novelle) . 

Der NatliDnakat hat besch,lossen: 

Artikel i 
Das SchulD!1ganisatiDnsgesetz, BGBL Nr. 242/ 

1962, ,in der Fassullfg der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 243/19.65, 173/1966, 289/1969, 234/1971 und 
323/J975 :wir.d wi·e fDLgt !geärudert.: 

aJ1lZ<ustr,elbenlde K.JlassenschülerlJruhl 'v.on 3Q v,or. 
Um eine VC11bes'senun~ ·der p~g{)grsch:enSi1ma
üon in .den Schulen zu err.eichen, ist eine He~aib
setzung . der K1as'senschülerz~h1 anzustreben, 
Dur·ch den Geibrurten!1Ück'ßiaJIlIg ist der Bes~and 
,".on Schulen im Pflichtschulibereich, inshesondere 
im Bereich Ider VoH~sschule, gdähl1det sowie eine 
Verrirugemng der Orrganis:ationsfo!1m von Schulen 
zu !befürchten. Aber ·a,uch im Bereich der QJlge
meinhi~deIliden höheren Schulen und im berufs
bildenden Schulwesen sollten V.or~ehl1ungen für 
ein,e HemlJbsetzung der Khssenschülerrzahlen ge
tr:offen werden." 

Als Berichtersllatter Wrdas Haus wurde der 
AbgeDrdnete Re m p 1 ha u e r gewähk 

.Ails Erg'ebn'is seiner Bel1atung stellt ,der Unter-
richtsausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wDlle 

1. dem la n·g e Sc.hil oss e n,e n G.e Sje',t·z
e n t w .ur;f .die v;erf.assunlg.sm·äßi~e Zustimn1liwng 
erteilen, 

2. die b e d g ·ed r u c k t e n 
ß un.g e n annehmen. 

W,ien, 19.800311 

Dipl.-'Ing. oDt.Leitru:r 

:Obmann 

E nt s c h Li e-

in Schul<aruenmit Leistungsg;ruppen für 
Schüler, ,die auf .den überu;itt in eine 
höhel1e .Leistungsgruppe yorher.eitet wenden 
sollen und .für 5ch.üIer, denen übertr:itt im 
eine tiefere LeistuI1!g,s,g;r.uPJiI.e v,erhiIlldert 
werden sollj". 

2. Im § 10 Abs. 1 hat an d:ie 'Stelle der 'Wen
dung "Werkerz,iehun~g (für Knaben, für Mäd
chen)" .die Wendung "Werkerii:ehunig '(für Kna
hen und Mädchen gemeimam .oder getrennt)" 
zu treten. 

J. Im § 1,6 Aib.s. 1 hat an die Stelle der Wen-
1..§ 8Jit.e hat zu lauten: .dung "Werkerziehung ;(:für Knaben, ,f.ür .Mäd-

"e) unter Fördemnter,richt,nicht zuheurteilendechen)" die Wendung . .,Wierlkerziih.u:ng {Jür :Kna
UnterridrtsV'er.anstaltungen für Schüler, die ben und Mädchengemeins;lim ,ader getrennt)" 
,in Pflichogegenständen eines llUsätzlichen zu treten. 
Ler,nangeb.otes bedürfen, weil sie die An
forderungen ~n wesentlichen Ber.eichen nur 
mangdhaft erfülten .oder wegen eines Schul
wechsels Umstellungsschw,i.er:igkeitenhahenj 

4 .. § 25 Abs. 2 iLit. e hat zu lauten: 

."e) SDnde~schru1.e .füor,Gehörlese (Im:titut [kir 
Gehör.l.osenbVldung) j". 
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5. Im § 25 Abs. 3' hat. an: die Stelle der Wen
dunK "Lit. h,. c, .cl,. fund h" die Wendung "lit. h 
his h'" zu treten. 

6. Im § 27 Ahs.l hat an die Stelle ,der Wen
dung "So,nderschule für taubstumme Kinder" 
die Wendung "So,nderschule für Gehörlo,se" zu 
treten. 

7. Die §§ 28 und 29 haben zu !'auten: 

,,§ 28. Auf g a he G,e s PO, ly tee h n is ehe n 
L,ehrganges 

(1) Der Po,lytechnische Leht1gang ihat die Auf
gabe, für. Schüler im 9. Jahr ,der aHgemeinen 
SChulpflicht die ,aLlgemeine Gr:undhildung irri Hin
blick auf dlas praktische Leben !\lfi'd die- künftige 
Berufswelt zu festigen, so,wie durch eine ent
sprechende Ber:ufsoriemierung auf die Berufs
en<tscheiduag vorzubereiten. 

(2). Die Schüler s·ind in Iden Pflichugegenstäl1'den 
De.ausch, und Mathematik. durch die Einr:ichtung 
vo,n Leislmngsgr:uppen so,wie' durch einen nach 
Wahl des Schülers erweiterten Unterricht im' 
lebenskunrdlichen,. so,zialkundIiehen, wrirtsch·afts
kundlichen und naturkundlichen Bereich In 

beso,nderer Weise zu fördern. 

§: 29. L ehr p la n td es PO, I y tee h. ni s ehe n 
Lehrganges 

{I)' Im :Lehrplan (§ 6) des Po,lytechnischen 
Lehrngangessind vo,rzusehen: 

a) .alsPflichtgegenstände: Reli'gio,n, Lebms
kunde (mit Hinweisen zu einer sinnvo,lI 
gestadteten ,Freizeit), Deutsch, Mathematik, 
Sozi:alkunde und Wirtschaftskunde (ein
schltteßlich ,der Zeitgeschichte), N aturkund
liehe Gr.undIaJgen der' rno,deI'nen W.irtsch,aft, 
Gesundheitslehre, iBerufskiUnrde und Prak
tische Berwfso,rientierung, Lcibesühungen; 

b) als akernativ·e Pflichtgeg,enständ'e: 
aa) v:~rtieft.er Unterricht 1n So,zialkunde 

iUnd Wirtsmaftskunde so,wie Lebens
kunde (So,zial- und :1ebenskundliches 
Seminar); 

bb) vertieft~r Unterricht in W,irtschr.tfts
kurude (,Wirtschaftskundliches Semiruar); 

ce) vertiefter Unterricht in Naturkund
lichen Gl'unrdlagen der modernen 
Wirtschaift und Technischem Zeichnen 
(N aturkundlich-technisches Semiruar); 

dd) vertiefter Unterricht in Naturkund
Lichen Gl1Ul1'dlagen der mo,dernen 
Wirtschaft, So,zialkunde und Wirt
schaftskunde sowie Lebenskunde 
(Landwirtschaftkundliches Seminar); 

c) als zusätzLiche alternativ,e Pflichtgegen
stänrde: LebendeFl"emdsp~ach.e, W erkerzie
hung (für Knaben und Mä-dch,en gemeinsam 

o,der getrennt), Hauswirtschaft unod Kin
.del"pfleg,e ,sowie weitere lebens- und berufs
vorbereitel'ld'e Gegenstäl1'cl'e in einem für 
aUe Schüler gleichen Stundenausmaß. 

(2) Für ,den Unterricht in Deutsch und Mathe
matik sind bis lJU drei Leistungsgruppen vo,r
zusehen." 

8. § 30 Abs. 2. und 3 habenz.u lauten: 

,,(2) Die Schüler des· Po,-lytechmischen Lehr
ga.ng,es s,ind unter Bedachtnahme auf eine für. die 
Unt,err,ich~sführung erfo,rdel'I.ich:e Mindestschüler-' 
zahl in Klassen zusammenzufa:ssen. 

(3) Die Schüler mehrerer Klassen sind in den 
Pflichtgegenständen Deutsch und Mat.hematik 
nach ihrer Leistung ,in Leistungsgruppen zusam
menzufassen; eine der,artige Zusammenfassung 
kann ,auch bei Schülern einer Klass·e erfolgen, 
so,f.ern 'am betl"efFenden Po,lytechnischen Lehr
gang nur eine Klasse geführt wird," 

9. § 33 hat zu .Jauten: 

,,§ 33. K 1 ass e n s c h ü le 17 z a h 1 

(1) Die Zahl der Schüler einer Klasse des 
Po,lytechnischen Lehl"gJang,es So,H im allgemeinen 
30 betngen und darf nicht 36 überste1gen. Für 
Po,lytechnische Lehl"gänge, ,die einer So,nJd'erschule 
angeschlo,ssen sind, gelten die im § 27 genannten 
Klassenschülerzahlen entsprech,end der ß,ehind~
rung:sart. 

(2) Die Ausführungsgesetzgeburug ihat zu be
stimmen, hei welcher Schülerzahl in den pflicht
g,eg.enständen Deutsch und Mathematik Lei
stungsgruppen einzurichten sind. Die Schüler
zahl einer Leistungsgruppe da'rf 15, nicht unter
schr·ei.ten und 30 nicht überschreiten; sofern der 
Po,lytechnische Lehngang nur aus einer Klasse be
steht, dürfen zwei Leistungs,gruppen eingerichtet 
wer,den,wenn ,die Schülerzahl in jeder Leisuun,g.s
gruppe mindestens 10 beträgt. Die Anzahl der 
Leistungsgruppen eines Po,lytechnischen Lehrgilh
ges ,darf die Anzahl der Khssen des betreffenden 
Polytechnischen Lehrganges um höchsterus 1, 
ab einer Klassenzahl vo,n 6 um höchstens 2 
und a;b e,iner Klassenz.ahl vo,n 11 um höchstens 
3 übel"schreiten. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl d:er Unterricht 
in den Unterrichtsgegenständen Beruf5kunde und 
Praktische Berufso,l'ientierung, Lebende Fremd
sprache, Maschinschreiben, Werkerziehung, 
Hauswirtscha.ft und Kinderpflege so,wie Leibes
Ü'bungen \'ltatt für die gesamte Klasse in Schüler
gruppen zu erteillen ist. Die Schülerzahl, bei wel
cher der Unterricht in Schülel'gruppen zu ertei
len ist, ,darf für den Unterricht rin B,erufskunde 
und Pr:aktisch,er B,erufso,rientierung, Lebender 
Fremdsprache und Leribesübungen 30, .in Maschin-
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schreiben 25, in Werkerziehung 20 und in Haus
wirtschaft und Kinderpflege 16 nicht unterschrei
ten; dies. gilt nicht für die Trennung des Unter
richtes in Leibesübungen nach Geschlechtern. Die 
Ausfühl1ungsgesetzgebung hat vorzusehen, daß in 
den alüernativen Pflichügegenständen die Schüler 
mehrer·er Klassen einer Schule zusammengefaßt 
wel1den können, soweit ,die auf Grund der Abs. 1 
urud 2 und des ersten Satzes dieses Absa·tzes be
stimmte Schülerzahl nicht überschritten wird; in 
den Unüerrichtsgegenständen Werkerziehung, 
Hauswirtschaft und L'e~besüburugen kann vOrge
sehen werden, daß die SchüIer mehrerer Klassen 
auch von mehreren Schulen zusammengefaßt 
werden können." 

10. Im § 131 b hat 

a) in den Abs. 1 bis 3 jeweih an die SteIle 
der Wendurug ,,1979/80" die Wendung 
,,1982/83" zu treten; 

rb) im Abs. 1 an die Stelle der Wendung 
,,1982/83"die Wendung ,,1985/86" zu 
treten; 

c) in den Abs. 2 und 3 jewe~ls an 
der Wendung ,,1983/84" die 
,,1986/87" zu treten. 

die Stelle 
Wendung 

11. Im ,§ 131 c hat an die Stelle der Wendung 
,,1979/80" di,e Wendung" 1982/83" zu treten. 

Artikel II 

Art. II § 10 der 4. Schulol1~anisationsgesetz
Novelle, BGBl. Nr. 234/1971, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. 323/1975 hat zu "Liu
ten: 

,,§ 10. Sc h u 1 ver IS u eh s z·e i t r a.u m 

Schulversuche tim Sinne der §§ 2 bis 6 können 
in den Schul}ahren 1971/72 bis 1981/82, die 
Schulversuche gemäß § 5 jedoch nur bis 1980/81 
begonnen werden. Sie sind je nach der Zahl der 
in Betracht kommenden Schulstufen auslaufend 
abzuschließen. " 

Artikel III 

Art. II! Abs. 4 der 5. Schrulorgan'is1ationsgesetz
Novelle, SIGBL Nr. 323/1975, hat zu lauten: 

,,(4) Schulversuche im Si~ne der Abs. 1 bis 3 
können in den Schuljahren 1976/77 bis 1981/82 
begonnen werden." 

Artikel IV 

Im Art. V' der 5. SchuIO'l"ig.anisa nion&g.esetz
Novdle, BOB!. Nr. 323/.1975, hat jeweils an die 
Stelle der Wendung "Bundes-Taubstummen
institut in Wien" die W,endurug ",Bundes'institut 
für Gehör.losenbildung in Wien" und fan die 
SteHe der Wendurug "Sönderschu'le für taub
stumme K'inder" die Wendung "Sonderschule 
für Gehörlose" zu treten. 

Artikel V 

(1) Di~s'es Bundes,gesetz tritt nach Maßgabe der 
folgenden BestJimmungen in Kl1aft: 

a) Art. I Z 1 ,un,d 7 mit 1. September 1981; 

h) Art. I Z 2, 3, 10 und 11 und Art .. II und III 
mit dem auf die Kundmachung dIeses Bun
desgesetzes foLgenden Tag; 

c) Art. I Z 4 his 6 tritt gegenüber den Län
dern für die Ausführungsgeserzgebung mit 
dem Ta,ge der' Kundmachung in Kraft; die 
Ausführuncrsgesetze sind innerhalb eines 
Jahres, vo~ Tage ,der Kundmachung die
ses Bundesgesetzes an gerechnet, zu erlas
;en und mit 1. September 1980 m Kraft 
zu setzen; 

d) Acrt. I Z 8 und 9 tritt gegenüber den Län
dem für die Ausführungsg'esetzgebung mit 
dem Tage der Kundmachung in Kraft; die 
Aus~ührungsgesetze s·ind innerhalb eines 
Jahres vom Tage der Kundmachung dieses 
Bunde~gesetzes an gerechnet, zu erlassen 
und mit 1. September 1981 in Kraft zu 
setz·en; 

e) Art. ,IV tritt mit 1. September 1980 m 
Kraft; 

f) für die Edaossung von Verordnung,en auf 
Grund der Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes mit dem Tage der Kundmachung, 
wobei diese Verordnungen frühestens 
gIeichzeiüg mit dem Inkrafttreten der ent
sprechenden Bestämmung,en dieses Bundes
g,esetzes in Kraft gesetzt werden dürfen. 

(2) Mit der Vo'1lziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit ~ie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, 
sowie mit der W,ahrnehmung der dem Bund ge
mäß A'r!. 14 .t\Ibs. 8 des Bundes-Verfassungsge
setzes in der F.assung von 1929 zustehenden 
Recht,e auf dem durch dieses BundeSlgesetz gere
gelten Gebiet ist ,der Bundesminister für Unter
richt und Kunst betraut. 
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Entschließungen 

1.1. Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst wird 'aufgefordert, eine Zusammenfas
sung der Ergebni~se aller Schulv,ersuch,e in 
Kürz,e ,dem Natiomvlmt vorzulegen. 

1.2. Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst wind auf,gefol1dert, d~e VonanlSsetzun
gen für die ülbert1'1aJg1ung der Schulversuche 
für die Zehn- bis Vierz.ehnjähri,gen (§ 4 der 
4. Schu1organi:sationsgeseüZ-Novelle) in das 
Regelschulwesen in der dafür vmgesehenen 3. 
Ülbe11gangsphase zu schaffen. 

2. Die Bundesregierung wit'ld aufgefordert, 
,ehesnmöglich geeignete Maßnahmen zu tref
,fen und den Entwur,f für eine Novelle des 
SchuJong,anisiationsgesetzes hinsichdich der 
Klas'Senschülerzahlen dem Nationalrat vor
zulegen, die unter Bedachtnahme ·auf die 
SchülerZJahlen, die Lehrerversol1gung und 

die Schulraumsituation die Herahsetzung der 
Klassenschülerhöchstlzahlen urud die Erhal
tiUng der Schwlstandorte bei entspr.echender 
Höhe 'der Ol1ganiSiationsform ermöglichen. 
Im Hinblick ,auf die Dringlichkeit der neuen 
RegeluIllg soll ,der Entwurf für die Novdle 
des Schulolig,alllisiationsgesetzes vorerst die 
V olks:schule betreffen. 

Der Bundesm~nister für Unterricht und 
Kunst wir,d aufgefor,dert, im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler' und dem Burudes
minister für Finanzen ,dafür Vors:org,e zu 
treffen, :daß ,die Ahgelnung ;der Mehrleistun
gen der h~hrer an den Schulversuchen 
"Ganzt3igsschule" und "T'algesheim,schule" für 
g,leicharüge Tätigkeiten (Unterricht~bereich, 
ü:bungslbereich, Freizeiubereich) ehesumöglich 
imgaeichen Ausmaß erfolgt. 
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